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Léwenfreunde Schwarzenbach 1997 e.V.

8 1: Name, Sitz, Geschéftsjahr

1. Der Verein fuhrt den Namen ,Léwenfreunde Schwarzenbach 1997 e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in 92720 Schwarzenbach und ist im Vereinsregister
eingetragen.

3. Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

8 2: Mitgliedschaft in anderen Organisationen

1. Der Verein ist Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Fanclubs des
TSV Munchen von 1860 e.V.

8 3: Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Forderung der Geselligkeit im Umfeld und in
Freundschaft zum TSV Munchen von 1860 e.V. Hierzu zahlen unter anderem:

a.) Den TSV Minchen von 1860 e.V. zu unterstitzen.

b.) Freundschaftliche Kontakte mit anderen Fanclubs aufzunehmen und zu
pflegen.

c.) Die Geselligkeit und Kameradschatft zu pflegen

d.) Fahrten zu Spielen des TSV Minchen von 1860 e.V. zu organisieren und
durchzufihren.

2. Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

3. Die Mittel, die dem Verein zur Erreichung seines Zweckes zur Verfligung stehen,
sind:

a.) Beitrage der Mitglieder,
b.) Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen,
c.) Spenden.

4. Etwaige Gewinne durfen nur fir die satzungsgemallen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschatft als
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhaltnismafiig hohe Vergutungen beginstigt werden.
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8 4: Mitgliedschaft

1. Mitglied kann jede naturliche Person werden, die die Ziele des Vereins
unterstutzt.

2. Der Verein besteht aus ordentlichen sowie aus Ehrenmitgliedern.

3. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um
den Verein verdient gemacht haben. Hierfur ist ein Beschluss der Vorstandschaft
notig.

8 5: Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen. Sie haben das Recht, gegenuber dem Vorstand und der
Mitgliederversammlung Antrage zu stellen.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck — auch in der
Offentlichkeit — in ordnungsgerechter Weise zu untersttitzen.

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, personliche Anderungen, die den Verein betreffen
(Anschrift, Telefonnummer, etc.) umgehend der Vorstandschaft mitzuteilen.

8 6: Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft muss gegenuber der Vorstandschaft schriftich beantragt
werden. Uber den schriftichen Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstandschaft
mit einfacher Stimmenmehrheit abschlielend. Die Vorstandschaft ist nicht
verpflichtet Ablehnungsgriinde dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.

2. Minderjahrige Personen konnen nur mit schrifticher Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten Mitglied des Vereins werden.

3. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des
Mitglieds.

a.) Der Austritt wird wirksam mit dem Eingang der schriftlichen Austrittserklarung
zum Ende des Vereinsjahres, d.h. jeweils zum 31.12. eines Kalenderjahres.

b.) Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem
Grund kann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise
gegen die Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die
Vereinsinteressen versto3t. Insbesondere fuhrt ungebuhrliches Verhalten
beim Besuch von Veranstaltungen (z.B. bei Besuchen von Ful3ballspielen,
etc.) zum Ausschluss. Uber den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die
Vorstandschaft mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter
Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem
Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwiurfen zu &uRBern. Die
Vorstandschaft entscheidet nach Anhérung endgdiltig.
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6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erldschen alle
Anspriiche aus dem Mitgliedsverhaltnis. Eine Rickgewahr von Beitragen,
Spenden oder sonstigen Unterstitzungsleistungen ist  grundsatzlich
ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf  rickstandige
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberihrt.

8 7: Mitgliedsbeitrage und Spenden

1. Uber die Hohe des jahrlichen Mitgliedsbeitrages entscheidet die
Mitgliederversammlung.

2.  Der Mitgliedsbeitrag wird zu Beginn eines Geschéftsjahres auf das bestehende
Vereinskonto eingezogen, Uberwiesen oder dem Kassier bar ausbezahlt.

3. Sollte ein Mitglied der Beitragszahlung nicht nachkommen, so wird es von der
Vorstandschaft aus dem Verein ausgeschlossen.

4.  Spenden werden in jeder H6he entgegengenommen.

8 8: Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind:
a.) die Mitgliederversammlung
b.) die Vorstandschatft

8 9: Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie hat
insbesondere folgende Aufgaben:

a.) die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten
b.) Rechnungslegung fur das abgelaufene Jahr

c.) Entlastung der Vorstandschaft

d.) Wabhl der Vorstandschaft (im Wabhljahr)

e.) uber die Satzung, Anderungen der Satzung, sowie die Aufldsung des Vereins
Zu bestimmen

f.) die Kassenprifer zu wahlen, die weder der Vorstandschaft, noch einem von
der Vorstandschaft berufenem Gremium angehdren dirfen
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2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird von der Vorstandschaft des
Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschaftsjahr einberufen. Nach
Moglichkeit sollte dies im ersten Vierteljahr des Geschaftsjahres erfolgen. Die
Einladung erfolgt mindestens zwei Wochen im Voraus mit Bekanntgabe der
vorlaufig festgesetzten Tagesordnung durch Aushang an der Offentlichen
Anschlagtafel in der Ortsmitte der Gemeinde Schwarzenbach.

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere
folgende Punkte zu umfassen:

a.) Bericht des Vorsitzenden

b.) Bericht des Kassiers

c.) Bericht der Kassenprufer

d.) Entlastung der Vorstandschaft

e.) Wahl der Vorstandschaft (im Wabhljahr)

f.) Wahl von zwei Kassenprifern (im Wabhljahr)
g.) Beschlussfassung tber vorliegende Antrage

4. Antrage der Mitglieder zur Tagesordnung sind spatestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung bei der Vorstandschaft schriftich einzureichen.
Nachtraglich eingereichte Tagesordnungspunkte missen den Mitgliedern
rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. Spatere
Antrage — auch wahrend der Mitgliederversammlung gestellte Antrdge — missen
auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die
Mehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der
Antrage zustimmt (Dringlichkeitsantrage).

5. Die Vorstandschaft hat eine aul3erordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die
Einberufung von mindestens /3 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griunde von der Vorstandschatft
verlangt wird.

6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf
Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen
besonderen Versammlungsleiter bestimmen.

7. Uber den Verlauf und die in der Versammlung gefassten Beschliisse ist eine
Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der
Versammlung und dem Protokollfihrer zu unterschreiben; wenn mehrere
Versammlungsleiter tatig werden, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter
die ganze Niederschrift. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift
einzusehen.
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8 10: Stimmrecht und Beschlussfahigkeit der Mitgliederversammlung

1.

Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit
Vollendung des 16. Lebensjahres eine Stimme, die nur personlich ausgeubt
werden darf.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfahig.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlisse mit einfacher Mehrheit.
Stimmenthaltungen bleiben auf3er Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der
gestellte Antrag als abgelehnt.

Fir Satzungsanderungen und Beschliisse zur Auflésung des Vereins ist eine /4
Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich.

Abstimmungen der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben.

8 11: Vorstandschaft

. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen:

a.) 1. Vorsitzender
b.) 2. Vorsitzender
c.) Kassier

d.) Schriftfihrer
e.) 3 Beisitzer

Sie wird von der Mitgliederversammlung fir die Dauer von zwei Jahren gewabhit.
Nach Fristablauf bleibt die Vorstandschaft bis zum Antritt ihrer Nachfolger im
Amt.

Die Wahl der Vorstandschatft wird schriftlich durchgefiihrt. Falls nur ein Vorschlag
vorliegt, kann durch Akklamation gewahlt werden, sofern nicht von einem
Mitglied Einspruch erhoben wird.

Zu Mitgliedern der Vorstandschaft konnen nur Mitglieder des Vereins gewahlt
werden, die am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Die Vorstandschaft leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Sie kann sich eine
Geschaftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter ihren Mitgliedern
verteilen oder Ausschisse fur deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.

6. Die Vorstandschaft fihrt die Geschéafte des Vereins ehrenamtlich.

7. Der Verein wird durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden gerichtlich

und aul3ergerichtlich vertreten, wobei jeder dieser beiden
einzelvertretungsberechtigt ist (§ 26 BGB). Im Innenverhaltnis wird bestimmt,
dass der 2. Vorsitzende die Vertretung nur ausuben darf, wenn der
1. Vorsitzende verhindert ist.
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8. Die Vorstandschaft beschlieRt mit einfacher Stimmenmehrheit. Die
Vorstandschaft ist beschlussfahig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend
sind. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

9. Beschlisse der Vorstandschaft werden in einem Sitzungsprotokoll vom
Schriftfihrer abgelegt.

10.Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/inrer Wahlzeit aus, ist die
Vorstandschaft berechtigt, ein kommissarisches Mitglied der Vorstandschaft zu
berufen. Auf diese Weise bestimmte Mitglieder der Vorstandschaft bleiben bis
zur nachsten Mitgliederversammlung im Amt.

8 12: Kassenprifer

1. In der Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprifer fur die Dauer von
zwei Jahren zu wahlen.

2. Die Kassenpriufer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren
ordnungsgemafe Verbuchung und die satzungsgemalle Mittelverwendung zu
prufen. Die Prifung erstreckt sich nicht auf die ZweckmaRigkeit der von der
Vorstandschaft getéatigten  Aufgaben. Die Kassenprufer haben die
Mitgliederversammlung Uber das Ergebnis der Kassenprifung zu unterrichten.

8§ 13: Haftung des Vereins

1. Der Verein haftet ausschlie3lich mit dem vorhandenen Vereinsvermdgen, nicht
mit privatem Vermdgen oder Eigentum der Vorstandschaft oder der
Vereinsmitglieder.

2. Der Verein Ubernimmt keine Haftung flr Schaden, die sich seine Mitglieder oder
Nichtmitglieder bei Austbung des Sportes oder bei Teilnahme an
Veranstaltungen und Aktivitdten des Vereins zuziehen oder verursacht werden.

8 14: Auflésung des Vereins

1. Die Aufldsung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter
Einhaltung einer zweiwdchigen Frist einberufenen Mitgliederversammiung
beschlossen werden. In dieser Versammlung missen mindestens /s der
Mitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung Uber die Auflésung des Vereins
ist eine %/, Mehrheit der giiltig abgegebenen Stimmen nétig.

2. Kommt eine Beschlussfassung nicht zu Stande, so ist innerhalb von zwei
Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ohne
Rucksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfahig ist. Bei der
zweiten Mitgliederversammlung ist die einfache Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen erforderlich. Darauf ist bei der Einberufung der zweiten
Versammlung hinzuweisen.
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3. Bei Auflosung des Vereins fungiert die zum Zeitpunkt der Auflosung im Amt
befindliche Vorstandschatft als Liquidator. Samtliches Sachvermégen wird bei der
Mitgliederversammlung versteigert. Das Vereinsvermogen fallt nach Begleichung
aller Verbindlichkeiten einer gemeinnitzigen Einrichtung bzw. einem
gemeinnutzigen Zweck zu.

4. Vor Aushéndigung des Vereinsvermbégen an die Anfallsberechtigten (siehe

Abs. 3) sind fur die Liquidation des Vereinsvermogens die 88 47-53 (evtl.
Zahlungsanspriche u. a.) laut burgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu beachten.

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Mitgliederversammlung am 02. Marz 2007

beschlossen.
Schwarzenbach, den 02.Méarz 2007

Satzung der ,Léwenfreunde Schwarzenbach 1997 e.V.* Seite 7 von 7



	LÖWENFREUNDE
	SCHWARZENBACH
	1860-Fanclub Nr. 641, Region 15 Oberpfalz, gegr. 1997
	Satzung der




